
schneller
Verlauf

DER  WEG  IHRES  ANTRAGES  BIS  ZUR  ENTSCHEIDUNG 
BEI DER STIFTUNG NORD-SÜD-BRÜCKEN 

(für Anträge, die vom Vorstand entschieden werden) 

Fachgruppe
– �diskutiert 

den Antrag

– �identifiziert
Fragen zum
Antrag zur
Diskussion
im Vorstand

Vorstands- 
vorlagen 
mit 
Empfehlungen 
an den 
Vorstand 
werden  
erstellt

Verzögerung

inhaltliche 

Rückfragen
zum Projekt- 
vorhaben  
an Vereine

Antrag wird

im Vorstand 
diskutiert

Verzögerung
wegen

– fehlender Dokumente
(z.B. Baupläne,
Kindesschutzrichtlinie)

– fehlender Formalien
(z.B. Vereinsregister-
auszug, Freistellungs-
bescheid)

– grundsätzlich
inhaltlicher Nachfragen

Übermittlung fehlender Dokumente 
der Vereine  

vor der Diskussion im Vorstand

Rück- 
meldung 
– �Aufnahme

Antrag in
Datenbank und 
Vergabe Pro-
jekt- 
nummer

– �Versand 
Posteingangs-
bestätigung
und ggf.
Anforderung
fehlender
Dokumente

Bewilligung
des Antrags 
a) �mit 

Empfehlungen/
Auflagen

 b) �ohne 
Empfehlungen/
Auflagen

Regel: 
Geschäftsstelle  
entscheidet  
nach Eingang  
zufriedenstellender  
Erläuterungen  
bzw. angeforderter  
Dokumente 

Verzögerung 
ca. + 2 Wochen

FÖRDERVERTRAG

Ausnahme:
Wiedervorlage  
des überarbeiteten  
Antrages bei  
nächster  
Vorstandssitzung 

Verzögerung 
ca. + 8 Wochen

Antragsfrist

Möglich: 
Vorstand  
entscheidet  
nach Eingang  
zufriedenstellender 
Erläuterungen  
bzw. angeforderter  
Dokumente im  
elektronischen  
Umlauf

Verzögerung 
ca. + 3 Wochen

Dauer der Antragsbearbeitung, Qualifizierung und Entscheidung

Schneller  Verlauf
ca. 2 Monate

Durchschnittlicher   
Verlauf

ca. 3 bis 4 Monate

langsamer Verlauf
mehr als 6 Monate

Übermittlung angeforderter Erläuterungen bzw. Dokumente 
der Vereine  

nach der Diskussion im Vorstand

ANTRAG 
kommt an

postalisch und 
elekronisch

Ablehnung des Antrags  
und Mitteilung der wesentlichen Gründe an den Verein




